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Verordnung betreffend ergänzende Beiträge für die frühkindliche Förderung in 
Spielgruppen mit Deutschförderung 
(Spielgruppenbeitragsverordnung; SBV) 

Änderung vom 27. Februar 2024 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, 

unter Verweis auf seine Erläuterungen Nr. P240188, 

beschliesst: 

I. 
Verordnung betreffend ergänzende Beiträge für die frühkindliche Förderung in Spielgruppen mit 
Deutschförderung (Spielgruppenbeitragsverordnung; SBV) vom 3. August 2010 1) (Stand 10. Au-
gust 2020) wird wie folgt geändert: 

Ingress (geändert) 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, 
gestützt auf § 18 Abs. 2 und in Ausführung von § 9a des Gesetzes betreffend Förder- und Hilfeleistun-
gen für Kinder und Jugendliche (Kinder- und Jugendgesetz, KJG) vom 10. Dezember 2014, 
beschliesst: 

§  1 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert) 
1 Erziehungsberechtigte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen, deren Vorschulkind eine Spiel-
gruppe mit Deutschförderung besucht, erhalten einen ergänzenden Beitrag an die Kosten des Spielgrup-
penbesuchs. Davon ausgenommen sind Erziehungsberechtigte, deren Kinder nach den Bestimmungen 
der Verordnung über die frühe Deutschförderung zum Besuch einer Einrichtung mit integrierter früher 
Deutschförderung verpflichtet wurden. 
3 Beiträge werden ausgerichtet für den Spielgruppenbesuch in den beiden Jahren vor dem Eintritt in den 
Kindergarten und für maximal drei Spielgruppenhalbtage pro Woche. Ein Spielgruppenhalbtag muss 
3 Stunden dauern. 

§  4 Abs. 1 (geändert) 
1 Das zuständige Departement gemäss § 9a KJG ist das Erziehungsdepartement. 

II. Änderung anderer Erlasse 
Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 
Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 
Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am 1. August 2024 in Kraft. 

                                                      
1) SG 815.150 

https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/815.150/de
https://www.regierungsrat.bs.ch/geschaefte/regierungsratsbeschluesse.html?previousAction1=sitzung&previousAction2=search&previousAction3=&previousAction4=&action=geschaeft&geschaeftId=631da6f086624aaf9b5e92c5046db842&sitzungId=f77cb95941854ca5ac09563f09edc073
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Im Namen des Regierungsrates 
Der Vizepräsident: Lukas Engelberger 
Die Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
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